
 

 

 

 

Delticom AG 

Hannover 

ISIN: DE0005146807 

WKN: 514680 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

wir laden hiermit unsere Aktionäre zu unserer als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Prä-
senz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Ge-
sellschaft) stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein. Diese findet am  

Dienstag, den 11. Mai 2021, um 10:00 Uhr (MESZ) 

statt. 

Die virtuelle Hauptversammlung wird für angemeldete Aktionäre aus den Geschäftsräumen der 
Peppermint Event GmbH, Boulevard der EU 8, 30539 Hannover, live im Internet (Webcast über 
www.delti.com/HV zugänglich) übertragen. Dies ist der Ort der Hauptversammlung im Sinne des 
Aktiengesetzes. Die Stimmrechtsausübung der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten erfolgt aus-
schließlich im Wege der Briefwahl oder durch Vollmachtserteilung an die von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter nach Maßgabe der im Anschluss an die Tagesordnung und den Ab-
schnitt "Informationen und Berichte an die Hauptversammlung" im Abschnitt "Weitere Angaben 
und Hinweise" enthaltenen Bestimmungen und Erläuterungen. 

TAGESORDNUNG 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020, des gebillig-
ten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts für das Ge-
schäftsjahr 2020, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2020, des Berichts 
des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 und des erläuternden Berichts des Vor-
stands zu den Angaben gemäß §§ 289a Absatz 1, 315a Absatz 1 des Handelsgesetz-
buchs 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den vom Vor-
stand aufgestellten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020 am 23. März 2021 ge-
billigt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 1 des Aktiengesetzes festgestellt. 
Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung entfällt daher. Der Jahresabschluss, 
der Lagebericht, der Konzernabschluss, der Konzernlagebericht, der Bericht des Aufsichts-
rats und der Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a Absatz 1, 315a Ab-
satz 1 des Handelsgesetzbuchs sind der Hauptversammlung zugänglich zu machen. Ein 
Beschluss wird zu diesem Tagesordnungspunkt nicht gefasst. 

2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Vorstands, die im Geschäfts-
jahr 2020 amtiert haben, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.  

http://www.delti.com/HV
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3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, allen Mitgliedern des Aufsichtsrats, die im Ge-
schäftsjahr 2020 amtiert haben, für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen.  

4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäfts-
jahr 2021 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlus-
ses und des Zwischenlageberichtes zum 30. Juni 2021 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, Fuhrberger Straße 5, 30625 Hannover, zum Jahresabschlussprüfer und Kon-
zernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2021 und zum Prüfer für die prüferische Durch-
sicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts im Halbjahresfinanzbe-
richt im Geschäftsjahr 2021 zu bestellen. 

5. Wahlen zum Aufsichtsrat 

Herr Michael Thöne-Flöge gehört derzeit dem Aufsichtsrat der Gesellschaft an und ist stell-
vertretender Aufsichtsratsvorsitzender. Die Hauptversammlung am 3. Mai 2016 hat ihn bis 
zur Beendigung der Hauptversammlung, die über seine Entlastung für das vierte Ge-
schäftsjahr nach dem Beginn ihrer Amtszeit beschließt, wobei das Geschäftsjahr, in dem 
seine Amtszeit begann, nicht mitgerechnet wird, zum Aufsichtsratsmitglied gewählt.  

Mithin ist eine Neuwahl eines Aufsichtsratsmitgliedes erforderlich.  

Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Absatz 1, 101 Absatz 1 des Aktienge-
setzes und § 9 Absatz 1 der Satzung der Delticom AG aus drei Mitgliedern zusammen. Er 
unterliegt nicht der Mitbestimmung. Alle Aufsichtsratsmitglieder werden daher als Vertreter 
der Anteilseigner durch die Hauptversammlung gewählt. Der Aufsichtsrat hat sich verge-
wissert, dass der vorgeschlagene Kandidat die für seine Tätigkeit als Aufsichtsratsmitglied 
erforderliche Zeit aufwenden kann. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Michael Thöne-Flöge, Geschäftsführer der becker + 
flöge GmbH, wohnhaft in Hannover, Deutschland, in den Aufsichtsrat zu wählen, und zwar 
ab Beendigung dieser Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die 
über seine Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn seiner Amtszeit beschließt, 
wobei das Geschäftsjahr, in dem seine Amtszeit beginnt, nicht mitgerechnet wird.  

Mit Ausnahme seines derzeitigen Amts als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der 
Delticom AG bestehen nach Einschätzung des Aufsichtsrats keine für die Wahlentschei-
dung eines objektiv urteilenden Aktionärs maßgebenden persönlichen oder geschäftlichen 
Beziehungen zwischen Herrn Thöne-Flöge einerseits und den Gesellschaften der Delticom 
Gruppe, den Organen der Delticom AG oder einem direkt oder indirekt mit mehr als 10 
Prozent der stimmberechtigten Aktien an der Delticom AG beteiligten Aktionär anderer-
seits.  

Abgesehen von seiner Mitgliedschaft im Aufsichtsrat der Delticom AG ist Herr Thöne-Flöge 
Mitglied eines einem Aufsichtsrat vergleichbaren Kontrollgremiums, nämlich als Vorsitzen-
der des Verwaltungsrats bei der opticland GmbH in Nürnberg. Im Übrigen bestehen keine 
Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und 
ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen. 
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Weitere Informationen zum vorgeschlagenen Kandidaten, z.B. sein Lebenslauf, der über 
relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen von Herrn Michael Thöne-Flöge Aus-
kunft gibt, sind im Anschluss an die Tagesordnung unter Ziffer 1 der "Informationen und 
Berichte an die Hauptversammlung" abgedruckt. 

Herr Thöne-Flöge beabsichtigt, für den Fall seiner Wahl wieder für den stellvertretenden 
Aufsichtsratsvorsitz zu kandidieren. 

Der Aufsichtsrat beabsichtigt, Herrn Thöne-Flöge im Falle seiner Wahl wieder als Finanz-
experten im Sinne von § 100 Absatz 5 des Aktiengesetzes zu benennen.  

6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmit-
glieder 

Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärs-
rechterichtlinie ("ARUG II") sieht umfangreiche Änderungen des Aktiengesetzes insbeson-
dere mit Blick auf die Vorstandsvergütung vor. Unter anderem hat die Hauptversammlung 
gemäß § 120a Absatz 1 des Aktiengesetzes bei jeder wesentlichen Änderung, mindestens 
jedoch alle vier Jahre, über die Billigung eines vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungs-
systems für die Vorstandsmitglieder zu entscheiden, das bestimmten formalen Anforderun-
gen entsprechen muss. Die Entscheidung der Hauptversammlung über die Billigung des 
Vergütungssystems hat empfehlenden Charakter. Ein Beschluss der Hauptversammlung 
über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder gemäß den neuen 
gesetzlichen Regelungen ist erstmals in diesem Jahr erforderlich. 

Unter Berücksichtigung der Vorgaben von § 87a Absatz 1 des Aktiengesetzes hat der Auf-
sichtsrat am 24. März 2021 ein neues Vergütungssystem für die Vorstandsmitglieder be-
schlossen. Dieses Vergütungssystem ist im Anschluss an die Tagesordnung unter Ziffer 2 
der "Informationen und Berichte an die Hauptversammlung" abgedruckt. Es ist zudem von 
der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während der gesamten Hauptver-
sammlung über die Internetadresse www.delti.com/HV zugänglich. 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das vom Aufsichtsrat am 24. März 2021 beschlossene Vergü-
tungssystem für die Vorstandsmitglieder – wie mit der Einladung zur ordentlichen Haupt-
versammlung am 11. Mai 2021 bekannt gemacht – zu billigen. 

7. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung und das Vergütungssystem für 
die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie entsprechende Satzungsänderung (§ 12 der 
Satzung) 

Das ARUG II enthält auch neue Anforderungen an die Vergütung der Mitglieder des Auf-
sichtsrats. Gemäß § 113 Absatz 3 des Aktiengesetzes neuer Fassung hat die Hauptver-
sammlung einer börsennotierten Gesellschaft mindestens alle vier Jahre über die Vergü-
tung für die Mitglieder des Aufsichtsrats zu beschließen. Die erstmalige Beschlussfassung 
hat bis zum Ablauf der ersten ordentlichen Hauptversammlung, die auf den 31. Dezember 
2020 folgt, zu erfolgen. 

Die aktuellen Vergütungsregelungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats sind in § 12 der 
Satzung der Delticom AG festgesetzt und wurden von der Hauptversammlung 2016 be-
schlossen. Vorstand und Aufsichtsrat sind nach eingehender Überprüfung zur Auffassung 
gelangt, dass die Vergütungshöhe nicht mehr marktkonform ist und auch der gestiegenen 
Arbeitsbelastung der Aufsichtsratsmitglieder nicht mehr Rechnung trägt. Abgesehen von 

http://www.delti.com/HV
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der Anpassung der Vergütungshöhe soll die Vergütung im Übrigen jedoch unverändert blei-
ben. 

Das der Aufsichtsratsvergütung zugrundeliegende System ist im Anschluss an die Tages-
ordnung unter Ziffer 3 der "Informationen und Berichte an die Hauptversammlung" abge-
druckt. Es ist zudem von der Einberufung der Hauptversammlung an und auch während 
der gesamten Hauptversammlung über die Internetadresse www.delti.com/HV zugänglich.  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: 

a) Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder wird gemäß § 12 der Satzung der Delticom 
AG unter Berücksichtigung der Neufassung von § 12 Absatz 1 gemäß nachstehender 
lit. b) festgesetzt und das dieser Vergütung zugrundeliegende System – wie mit der 
Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 11. Mai 2021 bekannt gemacht – 
bestätigt. 

b) § 12 Absatz 1 der Satzung der Delticom AG wird wie folgt neu gefasst: 

"Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste, nach Ablauf des Geschäftsjahres 
zahlbare Vergütung. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält jährlich EUR 70.000, je-
der seiner Stellvertreter jährlich EUR 45.000 und alle sonstigen Mitglieder des Auf-
sichtsrats jährlich EUR 35.000. Bei unterjährigen Veränderungen im Aufsichtsrat erfolgt 
die Vergütung zeitanteilig unter Aufrundung auf volle Monate." 

8. Aufhebung des genehmigten Kapitals 2017 sowie Schaffung eines neuen genehmig-
ten Kapitals 2021; Satzungsänderung 

Durch Beschluss der Hauptversammlung am 2. Mai 2017 wurde der Vorstand ermächtigt, 
das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 1. Mai 2022 
gegen Bar- oder Sacheinlagen ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder mehrmals durch 
Ausgabe von bis zu 6.231.665 neuen nennbetragslosen auf den Namen lautenden 
Stückaktien um insgesamt bis zu EUR 6.231.665,00 zu erhöhen (genehmigtes Kapital 
2017). Von diesem genehmigten Kapital wurde zum Zeitpunkt der Einberufung dieser 
Hauptversammlung noch kein Gebrauch gemacht. Möglicherweise wird das genehmigte 
Kapital 2017 vor der ordentlichen Hauptversammlung 2022 zeitlich auslaufen.  

Um der Verwaltung durchgängig ein genehmigtes Kapital zur Verfügung zu stellen, soll 
daher bereits jetzt ein neues genehmigtes Kapital geschaffen werden. Die Aufhebung des 
bestehenden genehmigten Kapitals 2017 soll nur wirksam werden, wenn das neue geneh-
migte Kapital 2021 wirksam an seine Stelle tritt. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:  

a) Aufhebung des genehmigten Kapitals 2017 

Das genehmigte Kapital 2017 gemäß § 5 Absatz 5 der Satzung wird, soweit diese 
Ermächtigung zum Zeitpunkt der Eintragung des gemäß lit. b) und lit. c) beschlos-
senen genehmigten Kapitals 2021 im Handelsregister für die Gesellschaft noch 
nicht ausgenutzt wurde, mit Wirkung zum Zeitpunkt der Eintragung des gemäß 

http://www.delti.com/HV
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lit. b) und lit. c) beschlossenen genehmigten Kapitals 2021 im Handelsregister für 
die Gesellschaft aufgehoben. 

b) Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2021 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital 
bis zum 10. Mai 2026 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 
6.231.665 (in Worten: sechs Millionen zweihunderteinunddreißigtausend sechs-
hundertfünfundsechzig) neuen nennbetragslosen auf den Namen lautenden Stück-
aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu EUR 6.231.665,00 zu 
erhöhen (genehmigtes Kapital 2021).  

Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Der Vorstand wird er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte 
und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen. 

Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen ist den Aktionären grundsätzlich ein Be-
zugsrecht auf die neuen Aktien einzuräumen. Die neuen Aktien sollen dann von 
mindestens einem Kreditinstitut oder mindestens einem nach § 53 Absatz 1 Satz 1 
oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 
tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionä-
ren zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Be-
zugsrecht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen auszuschlie-
ßen,  

aa) um etwaige Spitzen zu verwerten, 

bb) soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um Inhabern von 
Wandlungs- oder Optionsrechten, die von der Delticom AG oder von Ge-
sellschaften, an denen die Delticom AG unmittelbar oder mittelbar mehr-
heitlich beteiligt ist, ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf 
neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der 
Wandlungs- oder Optionsrechte oder nach Erfüllung von Wandlungspflich-
ten zustünde, 

cc) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesent-
lich unterschreitet und die gemäß oder in sinngemäßer Anwendung des 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes gegen Bareinlagen unter Aus-
schluss des Bezugsrechts während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus-
gegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten, 
und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10 % des 
Grundkapitals sind (1) diejenigen Aktien anzurechnen, welche zur Bedie-
nung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern und soweit die Schuld-
verschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in sinngemä-
ßer Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes unter Aus-
schluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, und (2) eigene Aktien 
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anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in entspre-
chender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden. 

c) Satzungsänderung 

§ 5 Absatz 5 der Satzung wird wie folgt neugefasst: 

"Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital 
bis zum 10. Mai 2026 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 
6.231.665 (in Worten: sechs Millionen zweihunderteinunddreißigtausend sechs-
hundertfünfundsechzig) neuen nennbetragslosen auf den Namen lautenden Stück-
aktien gegen Bar- oder Sacheinlagen um insgesamt bis zu EUR 6.231.665,00 zu 
erhöhen (genehmigtes Kapital 2021).  

Die Ermächtigung kann in Teilbeträgen ausgenutzt werden. Der Vorstand ist er-
mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der Aktienrechte 
und die Bedingungen der Aktienausgabe festzulegen. 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 
bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen auszuschließen. 

Bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen ist den Aktionären grundsätzlich ein Be-
zugsrecht auf die neuen Aktien einzuräumen. Die neuen Aktien sollen dann von 
mindestens einem Kreditinstitut oder mindestens einem nach § 53 Absatz 1 Satz 1 
oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über das Kreditwesen 
tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionä-
ren zum Bezug anzubieten. 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugs-
recht der Aktionäre bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen auszuschließen,  

aa) um etwaige Spitzen zu verwerten, 

bb) soweit es zum Verwässerungsschutz erforderlich ist, um Inhabern von 
Wandlungs- oder Optionsrechten, die von der Delticom AG oder von Ge-
sellschaften, an denen die Delticom AG unmittelbar oder mittelbar mehr-
heitlich beteiligt ist, ausgegeben wurden oder werden, ein Bezugsrecht auf 
neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung der 
Wandlungs- oder Optionsrechte oder nach Erfüllung von Wandlungspflich-
ten zustünde, 

cc) wenn der Ausgabebetrag der neuen Aktien den Börsenpreis nicht wesent-
lich unterschreitet und die gemäß oder in sinngemäßer Anwendung des 
§ 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes gegen Bareinlagen unter Aus-
schluss des Bezugsrechts während der Laufzeit dieser Ermächtigung aus-
gegebenen Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht über-schreiten, 
und zwar weder zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens noch zum Zeitpunkt 
der Ausübung dieser Ermächtigung. Auf diese Begrenzung auf 10 % des 
Grundkapitals sind (1) diejenigen Aktien anzurechnen, welche zur Bedie-
nung von Schuldverschreibungen mit Wandlungs- oder Optionsrechten 
ausgegeben werden oder auszugeben sind, sofern und soweit die Schuld-
verschreibungen während der Laufzeit dieser Ermächtigung in 
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sinngemäßer Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden und (2) eigene 
Aktien anzurechnen, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung in ent-
sprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes 
unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden." 

INFORMATIONEN UND BERICHTE AN DIE HAUPTVERSAMMLUNG  

1. Informationen zu Punkt 5 der Tagesordnung: 

In Ergänzung zu Tagesordnungspunkt 5 sind nachfolgend der Lebenslauf und weitere In-
formationen zu dem zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagenen Kandidaten wiederge-
geben: 

Herr Michael Thöne-Flöge 

Geschäftsführer der becker + flöge GmbH 
Geboren am 16. April 1966 in Dinslaken 

Berufliche Laufbahn 

01/1998 – heute Geschäftsführer der becker + flöge GmbH 

10/1995 – 01/1998 leitender Angestellter bei der becker + flöge GmbH 

01/1994 – 10/1995 Vertriebsingenieur bei der Armatech / Contech 
GmbH in Norderstedt/Hamburg für die Produkte 
der englischen Unternehmen Orbit Valve PLC. und 
Kaldair Ltd. in Deutschland 

12/1992 – 06/1993 Praktikum bei der Steag AG, Kraftwerk Walsum, im 
Rahmen der Studien und Diplom-Arbeit 

08/1987 – 06/1992 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Messo Metallur-
gie GmbH / Mannesmann Demag AG, Duisburg im 
Bereich Prozesstechnik/EDV, Teilzeitanstellung 
parallel zum Studium 

08/1982 – 06/1983 Praktikant im Rahmen der Fachoberschule bei der 
Thyssen AG, Duisburg 

Ausbildung 

11/1993 Diplom-Ingenieur Universität-GH-Duisburg 

10/1992 – 10/1993 Diplom- und Studien-Arbeit im Rahmen eines Ge-
meinschafts-Projekts bei der Steag AG, Kraftwerk 
Walsum 

10/1984 – 10/1992 Studium Elektrotechnik Studiengang II (Dipl.-Ing.) an 
der Universität-GH-Duisburg 
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Mitgliedschaften in gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten 

2007 – heute Mitglied des Aufsichtsrats der Delticom AG 

Mitgliedschaften in vergleichbaren in- oder ausländischen Kontrollgremien von Wirt-
schaftsunternehmen 

Vorsitzender des Verwaltungsrats bei der opticland GmbH in Nürnberg 

Sonstige ausgewählte Nebentätigkeiten 

2012 – 2014 Mitglied des Handelsausschusses des DIHK, Berlin 

2005 – heute Vorsitzender des Handelsausschusses der  
IHK Hannover 

  
2004 – heute Handelsrichter am Landgericht Hannover 
  
2000 – heute Mitglied der Vollversammlung der IHK Hannover 

  
Relevante Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen 

Herr Thöne-Flöge ist aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit im Aufsichtsrat der Delticom 
AG mit der Gesellschaft und dem Anforderungsprofil bestens vertraut. Aufgrund seiner Ei-
genschaft als langjähriger erfolgreicher Unternehmer und IHK-Funktionär verfügt er über 
eine umfassende unternehmerische Expertise zur Beratung und Überwachung des Vor-
stands. 

2. Informationen zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Vergütungssystem für den Vorstand der Delticom AG  

A. Einleitung 

Dieses Vergütungssystem für die Mitglieder des Vorstands wurde vom Aufsichtsrat am 
24. März 2021 beschlossen. Es ist beabsichtigt, innerhalb von zwei Monaten nach der 
Hauptversammlung am 11. Mai 2021 die Regelungen des neuen Vergütungssystems ein-
zuführen. Es ist ab diesem Zeitpunkt für alle neu abzuschließenden oder zu verlängernden 
Vorstandsdienstverträge maßgeblich. 

Die folgenden Grundsätze beeinflussen die Ausgestaltung der Vorstandsvergütung: 

• Förderung der Geschäftsstrategie: Das System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder 
soll die Umsetzung der Geschäftsstrategie durch angemessene lncentives fördern. 

• Ausrichtung auf eine erfolgreiche und nachhaltige Unternehmensführung: Die Vor-
standsmitglieder werden dazu angehalten, sich langfristig für das Unternehmen zu en-
gagieren. Deshalb ist ein erheblicher Teil ihrer Gesamtvergütung an die Entwicklung 
der Delticom AG über einen Zeitraum von mehreren Jahren gebunden. 

• Kopplung von Leistung und Vergütung: Die Vergütung des Vorstands soll der Größe, 
Komplexität und wirtschaftlichen Lage des Unternehmens Rechnung tragen. Beson-
dere Leistungen sollen angemessen honoriert werden, Zielverfehlungen hingegen zu 
einer spürbaren Verringerung der Vergütung führen. 



- 9 - 
 

 

B. Verfahren zur Fest- und zur Umsetzung sowie zur Überprüfung des Vergü-
tungssystems 

Auf Basis dieser Grundsätze hat der Aufsichtsrat ein Vergütungssystem für die Mitglieder 
des Vorstands entwickelt und hierbei insbesondere die Struktur, die maximale Höhe und 
die relative Gewichtung der einzelnen Vergütungsbestandteile festgelegt. Weil der Auf-
sichtsrat aus drei Mitgliedern besteht und keine Ausschüsse gebildet wurden, obliegt dies 
dem Gesamtgremium. Das Vergütungssystem legt der Aufsichtsrat gemäß § 120a Ab-
satz 1 Satz 1 AktG bei jeder wesentlichen Änderung, mindestens jedoch alle vier Jahre, 
der Hauptversammlung zur Billigung vor. 

Die Vergütung ist grundsätzlich in Übereinstimmung mit dem der Hauptversammlung zur 
Billigung vorgelegten System festzusetzen, § 87a Absatz 2 Satz 1 AktG. Sollte die Haupt-
versammlung das vorgelegte System nicht billigen, wird der Aufsichtsrat spätestens der 
nächsten ordentlichen Hauptversammlung ein überprüftes System zur Billigung vorlegen. 

Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung des Vergütungssystems und der Angemessen-
heit der Vorstandsvergütung nach pflichtgemäßem Ermessen durch den Aufsichtsrat. Im 
Hinblick auf die Vergütungshöhe und teilweise auch im Hinblick auf die Vergütungsstruktur 
werden diverse Kriterien berücksichtigt, insbesondere: 

• Wirtschaftliche Lage 

• Unternehmenserfolg 

• Künftige Geschäftsaussichten 

• Vergütung im Marktvergleich und 

• Aufgaben und Performance des Vorstandsmitglieds. 

Betreffend die Beurteilung der Vergütung im Marktvergleich wird ein sog. horizontaler Ver-
gütungsvergleich durchgeführt. Dies bedeutet, dass Vergütungshöhe und Vergütungs-
struktur einer definierten Peer Group von Unternehmen betrachtet werden, die in der Regel 
ebenfalls börsennotiert sind, der gleichen Branche angehören und eine vergleichbare 
Marktstellung haben. Dieser Vergleich wird jedoch vom Aufsichtsrat mit Bedacht genutzt, 
um eine automatische Aufwärtsentwicklung der Vergütung zu vermeiden.  

Daneben berücksichtigt der Aufsichtsrat im Sinne eines vertikalen Vergütungsvergleichs 
die unternehmensinterne Vergütungsstruktur. Einbezogen wird hierbei die Vergütung so-
wohl der leitenden Angestellten als auch der weiteren Belegschaft der Gesellschaft und 
ihrer Tochtergesellschaften in Deutschland. Berücksichtigt wird dabei insbesondere auch 
das Verhältnis der Vorstandsvergütung zur Vergütung dieser Vergleichsgruppe in der zeit-
lichen Entwicklung. 

Der Aufsichtsrat kann bei Bedarf unabhängige, externe Vergütungsberater hinzuziehen. 

Etwaige Interessenkonflikte der Aufsichtsratsmitglieder bei Beratungen und Entscheidun-
gen über das Vorstandsvergütungssystem sind von den Aufsichtsratsmitgliedern dem Auf-
sichtsrat unverzüglich offenzulegen und werden adäquat behandelt. Insoweit kommt ins-
besondere die Nichtteilnahme des betroffenen Mitglieds an den Beratungen des Aufsichts-
rats oder eine Stimmenthaltung des betroffenen Mitglieds bei der Entscheidung in Betracht. 
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C. Struktur und Bestandteile der Vorstandsvergütung 

1. Verhältnis der Vergütungsbestandteile, Maximalvergütung und Ziel-Gesamt-
vergütung 

Das neue System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder der Delticom AG leistet einen 
Beitrag zur Förderung der Geschäftsstrategie und zur langfristigen Entwicklung der Gesell-
schaft. Durch die erhebliche Gewichtung variabler Vergütungsbestandteile und ambitionier-
ter Zielvorgaben trägt das Vorstandsvergütungssystem dazu bei, den Vorstand zur effekti-
ven Umsetzung der Geschäftsstrategie zu motivieren und eine langfristige und nachhaltige 
Entwicklung der Gesellschaft zu fördern.  

Der Aufsichtsrat legt jeweils für das nächste Geschäftsjahr anhand des Vergütungssystems 
die Höhe der Ziel-Gesamtvergütung für jedes Vorstandsmitglied gesondert fest. Dies ist 
jeweils die Summe aus Festvergütung (Jahresfestgehalt und Nebenleistungen) und vari-
abler Vergütung. Die Ziel-Gesamtvergütung soll in einem angemessenen Verhältnis zu den 
Aufgaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds stehen und gleichzeitig die wirtschaftli-
che Lage und den Erfolg des Unternehmens berücksichtigen. Zudem werden die Ange-
messenheit und Marktüblichkeit anhand eines horizontalen und vertikalen Vergleichs 
(siehe bereits oben, Abschnitt B) verifiziert. Bei der Höhe der jeweiligen Ziel-Gesamtvergü-
tung wird jeweils die Funktion und der Verantwortungsbereich des Vorstandsmitglieds be-
rücksichtigt. 

Die Vorstandsvergütung setzt sich aus erfolgsunabhängigen und erfolgsabhängigen Be-
standteilen zusammen und umfasst drei Hauptkomponenten:  

• die Festvergütung (Grundvergütung und Nebenleistungen) 

• die kurzfristig variable Vergütung und  

• die langfristig aktienbasierte variable Vergütung.  

Der Anteil dieser Vergütungsbestandteile an der Ziel-Gesamtvergütung der Vorstandsmit-
glieder ist bei einer unterstellten 100 %igen Zielerreichung bei der kurzfristigen variablen 
Vergütung ungefähr wie folgt:  

• Festvergütung: 50 % bis 75 % 

• Kurzfristig variable Vergütung: 10 % bis 25 % 

• Langfristig aktienbasierte variable Vergütung: 15 % bis 30 %. 

Der Anteil der langfristig aktienbasierten variablen Vergütung an der Ziel-Gesamtvergütung 
muss stets größer sein als der Anteil der kurzfristig variable Vergütung an der Ziel-Gesamt-
vergütung.  

Hierbei ist die für ein Geschäftsjahr zu gewährende Gesamtvergütung, also die Summe 
aller für das fragliche Geschäftsjahr durch die Gesellschaft aufgewandten Vergütungsbei-
träge, einschließlich Festgehalt, variabler Vergütung und Nebenleistungen, im Sinne einer 
Maximalvergütung begrenzt. Diese beträgt für die Mitglieder des Vorstands jeweils 
EUR 500.000. Bezugspunkt sind die Aufwendungen der Gesellschaft für ein Geschäftsjahr, 
unabhängig davon, wann die konkrete Auszahlung der jeweiligen Beträge erfolgt.  
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Die Festlegung dieser Maximalvergütung ist eine aktienrechtlich vorgeschriebene Grenz-
setzung für die Vergütung nach oben, um bei unvorhergesehenen Entwicklungen unver-
hältnismäßig hohe Vergütungen zu vermeiden. Dabei handelt es sich nicht um die vom 
Aufsichtsrat angestrebte Vergütungshöhe für Vorstandsmitglieder. 

2. Feste Bestandteile 

a) Jahresfestgehalt 

Jedes Vorstandsmitglied erhält für die Ausübung des Vorstandsmandats eine Grundvergü-
tung in Form eines Festgehalts. Dieses wird in zwölf monatlichen Raten ausgezahlt. Es 
kann für die einzelnen Vorstandsmitglieder variieren, wobei insbesondere die Rolle im Vor-
stand, die Erfahrung, der Verantwortungsbereich und die Marktverhältnisse berücksichtigt 
werden können. Die Grundvergütung sichert ein angemessenes Einkommen und trägt in-
soweit zur Förderung der Geschäftsstrategie und der langfristigen Entwicklung der Gesell-
schaft bei, als sie darauf abzielt, das Eingehen unangemessener Risiken zu verhindern. 

b) Nebenleistungen 

Mitglieder des Vorstands erhalten Nebenleistungen im Einklang mit der üblichen Praxis im 
Markt. Solche Nebenleistungen umfassen beispielsweise Zuschüsse zu Versicherungen, 
Erstattung von Steuerberatungskosten sowie von Wohnungs- und Umzugskosten bei der 
Erstberufung oder bei einem Wechsel des hauptsächlichen Arbeitsorts, einschließlich der 
gegebenenfalls im Zusammenhang damit anfallenden Steuern. 

Der Aufsichtsrat legt vor Beginn eines Geschäftsjahres für jedes Mitglied des Vorstands 
den maximalen Geldwert von Nebenleistungen als Prozentsatz der Grundvergütung fest.  

Zielsetzung ist die Übernahme von Kosten und der Ausgleich von durch die Vorstandstä-
tigkeit verursachten wirtschaftlichen Nachteilen. 

3. Variable Bestandteile 

a) Kurzfristig variable Vergütung (Bonus) 

Ein Teil der Vergütung der Vorstandsmitglieder ist an die Jahresperformance von Delticom 
gekoppelt (Bonus). Diese kurzfristig variable Vergütung hängt sowohl von der Erreichung 
eines finanziellen Ziels als auch nicht-finanzieller Ziele ab. Diese Ziele werden aus der Un-
ternehmensstrategie abgeleitet, so dass dieser Vergütungsbestandteil durch entspre-
chende Incentivierung zum nachhaltigen Unternehmenserfolg beitragen soll. Im Hinblick 
auf das finanzielle Leistungskriterium steht im Vordergrund, profitabel und effizient zu wirt-
schaften.  

Die kurzfristig variable Vergütung basiert auf folgenden Leistungsparametern und ist wie 
folgt gewichtet:  

• Konzernergebnis zu 65 % und  

• individuelle Ziele zu 35 %. 

Das Konzernergebnis ist eine zentrale Steuerungsgröße der Delticom-Gruppe im Hinblick 
auf die Profitabilität. Der Aufsichtsrat legt jährlich vor Beginn eines Geschäftsjahres nach 
pflichtgemäßem Ermessen den Zielwert für das angepasste Konzernergebnis für dieses 
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Geschäftsjahr fest. Relevant können hier unter anderem Markt- und Wettbewerbsumfeld, 
Werte der vergangenen Jahre, Budgetwerte und extern kommunizierte Zahlen sein. 

Mit Blick auf die individuellen Ziele wählt der Aufsichtsrat vor Beginn des jeweiligen Ge-
schäftsjahrs individuell für das jeweilige Vorstandsmitglied zwei bis vier nicht-finanzielle 
Ziele aus. Als mögliche nicht-finanzielle Ziele kommen insbesondere in Betracht 

• Kundenzufriedenheit 

• Optimierung/Effizienzsteigerung 

• Marktausschöpfung 

• Mitarbeiterzufriedenheit 

• Erfolgreicher Abschluss von Sonderprojekten 

• Energieverbrauch 

• CO2-Ausstoß 

• Diversität 

• Arbeitssicherheit  

• Anzahl berechtigter Kundenbeschwerden in Bezug auf Datenschutz. 

Diese individuellen Ziele ermöglichen eine Differenzierung in Abhängigkeit von der jeweili-
gen Zuständigkeit und den konkreten strategischen Herausforderungen der einzelnen Vor-
standsmitglieder sowie die Berücksichtigung von Zielen in den Bereichen Umwelt, Soziales 
und Governance (englisch Environmental, Social & Governance; kurz ESG).  

Ebenso legt der Aufsichtsrat vor Beginn des Geschäftsjahres für jedes Vorstandsmitglied 
individuell den Zielbetrag für die kurzfristige variable Vergütung fest. 

Der Aufsichtsrat wird jeweils nach Ablauf eines Geschäftsjahrs die Zielerreichung sowohl 
betreffend das Konzernergebnis auf Basis des gebilligten Konzernabschlusses als auch 
bei den individuellen Leistungskriterien ermitteln und zu einem gewichteten Durchschnitt 
zusammenfassen.  

Betreffend das finanzielle Ziel und die nicht-finanziellen Ziele führt jeweils eine Zielerrei-
chung unter 50 % dazu, dass keine kurzfristige variable Vergütung für dieses Ziel bzw. 
diese Ziele an das Vorstandsmitglied gezahlt wird. Bei einer Zielerreichung zwischen 50 % 
und 150 % gibt es jeweils eine lineare Bonusgerade, mittels derer der Aufsichtsrat nach 
Ablauf des Geschäftsjahres die Zielerreichung und die daraus jeweils resultierenden Aus-
zahlungsbeträge feststellt, indem die jeweilige individuelle Zielvergütung des Vorstands-
mitglieds mit dem Prozentsatz seiner Zielerreichung (maximal jedoch 150 %) multipliziert 
wird, wobei 100 % der Zielwert ist und bei 150 % Zielerreichung ein Cap besteht. Der er-
mittelte Bonus wird in bar spätestens einen Monat nach Veröffentlichung des Konzernab-
schlusses ausgezahlt.  



- 13 - 
 

 

b) Langfristig variable aktienbasierte Vergütung (Aktienoptionsrechte) 

Die langfristig variable aktienbasierte Vergütung basiert auf Aktienoptionen, die den Vor-
standsmitgliedern auf der Grundlage eines Aktienoptionsplans der Gesellschaft gewährt 
werden. Grundlage für einen solchen Aktienoptionsplan ist derzeit die Ermächtigung der 
Hauptversammlung vom 12. August 2019 zu Tagesordnungspunkt 6, deren Eckpunkte 
nachfolgend dargestellt werden. Aktienoptionen können jedoch auch auf Basis eines Akti-
enoptionsplans mit einem anderen Inhalt, der auf einer durch die Hauptversammlung erst 
zukünftig noch zu beschließenden Ermächtigungsgrundlage basiert, ausgegeben werden. 

aa) Ausgestaltung der Optionsrechte 

(1) Volumen, Ausgabezeiträume, Wartezeit, Ausübungspreis 

Auf Basis der vorgenannten Ermächtigungsgrundlage können unter anderem an Mitglieder 
des Vorstands der Gesellschaft bis zu 150.000 Optionsrechte zum Bezug von bis zu 
150.000 Aktien der Gesellschaft ausgegeben werden. Zur Absicherung dieser Rechte be-
steht das bedingte Kapital I/2019. 

Die Ausgabe der Optionsrechte kann jeweils in einem Zeitraum von 60 Tagen nach der 
Veröffentlichung eines freiwilligen Konzernquartalsfinanzberichts für das dritte Quartal ent-
sprechend den Vorgaben von §§ 115 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3 und 4, 117 Nr. 2 des 
Wertpapierhandelsgesetzes oder einer Konzernquartalsmitteilung im Sinne von § 53 
Abs. 1 Börsenordnung für die Frankfurter Wertpapierbörse für das dritte Quartal oder eines 
Konzernjahresfinanzberichts gemäß §§ 114, 117 Nr. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes er-
folgen. 

In Übereinstimmung mit § 193 Abs. 2 Nr. 4 des Aktiengesetzes können die Optionsrechte 
frühestens nach Ablauf einer Wartezeit von vier Jahren, die am Tag der Ausgabe des je-
weiligen Optionsrechts beginnt, ausgeübt werden. Der bei Ausübung eines Optionsrechts 
zum Bezug einer Aktie zu zahlende Ausübungspreis entspricht dem ungewichteten Durch-
schnitt der Schlusspreise der Aktie der Gesellschaft an den fünf Börsenhandelstagen vor 
dem Ausgabetag des Optionsrechts. Dabei bedeutet "Schlusspreis", im Hinblick auf jeden 
einzelnen dieser fünf Börsenhandelstage, den im Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren 
Nachfolgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse in der Schlussauktion ermittelten 
Schlusskurs oder, wenn ein solcher Schlusskurs an dem betreffenden Handelstag nicht 
ermittelt wird, den letzten im fortlaufenden Xetra-Handel (oder einem vergleichbaren Nach-
folgesystem) der Frankfurter Wertpapierbörse ermittelten Preis der Aktie der Gesellschaft. 
Immer ist aber mindestens der geringste Ausgabebetrag im Sinne von § 9 Abs. 1 des Ak-
tiengesetzes als Ausübungspreis zu zahlen.  

(2) Erfolgsziel 

Eine Ausübung der Optionsrechte ist nur möglich, wenn der ungewichtete Durchschnitt der 
Schlusspreise der Aktie der Gesellschaft an den fünf Börsenhandelstagen vor dem ersten 
Tag des jeweiligen Ausübungszeitraums, in dem das Optionsrecht ausgeübt wird, mindes-
tens 130 % des Ausübungspreises beträgt (Erfolgsziel). Sofern diese Voraussetzung für 
einen bestimmten Ausübungszeitraum vorliegt, ist die Ausübung während dieses Aus-
übungszeitraums unabhängig von der weiteren Kursentwicklung der Aktie der Gesellschaft 
möglich. 



- 14 - 
 

 

(3) Ausübungszeiträume, Laufzeit 

Ferner sind bestimmte Ausübungszeiträume festgelegt: Die Optionsrechte dürfen nur je-
weils in einem Zeitraum von sechs Wochen nach Veröffentlichung eines Konzernhalbjah-
resfinanzberichts gemäß §§ 115, 117 Nr. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes, eines freiwil-
ligen Konzernquartalsfinanzberichts für das dritte Quartal entsprechend den Vorgaben von 
§§ 115 Abs. 2 Nr. 1 und 2, Abs. 3 und 4, 117 Nr. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes oder 
einer Konzernquartalsmitteilung im Sinne von § 53 Abs. 1 Börsenordnung für die Frankfur-
ter Wertpapierbörse für das dritte Quartal oder eines Konzernjahresfinanzberichts gemäß 
§§ 114, 117 Nr. 1 des Wertpapierhandelsgesetzes ausgeübt werden. Jedoch ist eine Aus-
übung innerhalb von zwei Wochen vor dem Ende eines Geschäftsjahres der Gesellschaft 
und in einem Zeitraum beginnend mit dem Tag, an dem die Gesellschaft ein Angebot an 
ihre Aktionäre zum Bezug neuer Aktien oder von Schuldverschreibungen mit Wandel- oder 
Optionsrechten im Bundesanzeiger veröffentlicht, und endend mit dem Tag, an dem die 
Aktien der Gesellschaft erstmals an der Frankfurter Wertpapierbörse oder einer anderen 
Börse "ex Bezugsrecht" notiert werden, ausgeschlossen.  

Die Optionsrechte haben jeweils eine Laufzeit von maximal 10 Jahren ab dem Ausgabetag. 

bb) Einbindung ins Vergütungssystem 

Die Mitglieder des Vorstands erhalten jährlich möglichst früh innerhalb eines Geschäftsjah-
res unter Berücksichtigung der einschlägigen Ausgabezeiträume Aktienoptionen zugeteilt. 
Die Anzahl der Aktienoptionen bestimmt der Aufsichtsrat nach pflichtgemäßem Ermessen 
unter Berücksichtigung der Ziel-Gesamtvergütung und des vorgesehenen Verhältnisses 
der einzelnen Vergütungsbestandteile. 

Die Aktienoptionen stellen mit ihrer vierjährigen Wartezeit eine langfristig variable aktien-
basierte Vergütung mit einer mehrjährigen Bemessungsgrundlage dar. Sie leisten damit 
einen Beitrag zur langfristigen Unternehmensentwicklung und verknüpfen die Vorstands-
vergütung mit den Aktionärsinteressen. Aufgrund der vierjährigen Wartezeit und des Erfor-
dernisses der Erreichung des Erfolgsziels wird die langfristig positive Kursentwicklung der 
Delticom-Aktie honoriert. 

Es wird für ausübbare Optionsrechte eine Ausübungsbegrenzung geregelt, die den Ge-
samtgewinn aus der Ausübung der Optionsrechte im Kalenderjahr der Ausübung begrenzt. 

c) Malus- und Clawback-Regelungen für variable Vergütung 

Der Aufsichtsrat hat in den folgenden Fällen die Möglichkeit, kurz- und langfristig variable 
Vergütung zurückzuhalten ("Malus") oder zurückzuverlangen ("Clawback"): 

Bei schwerwiegenden Pflicht- oder Compliance-Verstößen und/oder schwerwiegendem 
unethischem Verhalten liegt es im pflichtgemäßen Ermessen des Aufsichtsrats, die Höhe 
der Auszahlung einer kurzfristig variablen Vergütung zu überprüfen und je nach Umfang 
des Verstoßes bis auf null zu senken. Ferner kann der Aufsichtsrat in solchen Fällen ent-
scheiden, die langfristig variable Vergütung je nach Schwere des Verstoßes ganz oder teil-
weise ersatzlos verfallen zu lassen. Regelungen, welche die Fälligkeit eines bereits ent-
standenen Anspruchs über gewöhnliche Zahlungsziele hinausschieben, sind im Übrigen 
nicht vorgesehen. 

Verstößt ein Vorstandsmitglied grob fahrlässig oder vorsätzlich gegen die gemäß § 93 Ab-
satz 1 Aktiengesetz von einem ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiter erwartete 
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Sorgfaltspflicht, ist das Unternehmen berechtigt, bereits ausgezahlte variable Vergütungs-
bestandteile (Bonus und/oder gewährte Aktienoptionen) oder daraus schon realisierte Ge-
winne für den jeweiligen Bemessungszeitraum, in dem der Verstoß stattgefunden hat, ganz 
oder teilweise zurückzufordern bzw. verfallen zu lassen.  

Wenn variable Vergütungsbestandteile auf Grundlage der Erreichung spezifischer Ziele 
aufgrund fehlerhafter Daten zu Unrecht ausgezahlt wurden, ist das Unternehmen berech-
tigt, die Differenz zwischen der Vergütung, die sich aus der Neuberechnung der variablen 
Vergütung ergibt, und der ursprünglich ausgezahlten Vergütung zurückzufordern. Das Un-
ternehmen muss nachweisen, dass die bei der Errechnung der Vergütung zugrunde geleg-
ten Daten nicht richtig waren und dass die variable Vergütung des Vorstandsmitgliedes 
deshalb zu hoch war. 

Die Möglichkeit, eine Rückzahlung gewährter variabler Vergütung zu verlangen, bleibt auch 
bestehen, wenn die Bestellung als Vorstandsmitglied bzw. das Anstellungsverhältnis be-
reits beendet wurde – Schadenersatzansprüche gegen das Vorstandsmitglied bleiben von 
einem Rückzahlungsverlangen unberührt. 

D. Vergütungsbezogene Rechtsgeschäfte 

Die Gesellschaft schließt für die Dauer der Bestellung mit den Mitgliedern des Vorstands 
Anstellungsverträge. Entsprechend der aktienrechtlichen Vorgaben wird eine Bestellungs-
höchstdauer von fünf Jahren beachtet. In Übereinstimmung mit der Empfehlung B.3 des 
deutschen Corporate Governance Kodex erfolgt die Erstbestellung für höchstens drei 
Jahre. Gemäß den aktienrechtlichen Vorgaben sehen die Vorstandsverträge keine ordent-
liche Kündigungsmöglichkeit vor, jedoch bleibt das beiderseitige Recht der fristlosen Kün-
digung des Vertrags aus wichtigem Grund unberührt.  

Das Vergütungssystem regelt auch, welche Leistungen ein Vorstandsmitglied erhält, wenn 
die Vorstandstätigkeit vorzeitig beendet wird. Die kurzfristig variable Vergütung (Bonus) 
wird bei Ausscheiden aus dem Amt nach dem Ende des Geschäftsjahrs anteilig ermittelt 
und zu dem üblichen Auszahlungstermin gewährt. 

Für die Zusage von Aktienoptionsrechten gilt im Falle der Beendigung des Anstellungsver-
trags Folgendes: 

• Aktienoptionsrechte, für die noch die Wartezeit noch läuft, verfallen ersatzlos, wenn der 
Anstellungsvertrag nach Ablauf der Bestellperiode auf Wunsch des Vorstandsmitglieds 
nicht verlängert wird oder wenn das Unternehmen einen wichtigen Grund zum Widerruf 
der Bestellung oder zur Kündigung des Anstellungsvertrags hat.  

• Aktienoptionsrechte, für die die Wartezeit noch läuft, verfallen jedoch nicht, wenn die 
vorzeitige Beendigung des Anstellungsvertrags einvernehmlich auf Wunsch der Ge-
sellschaft, im Fall des Todes des Vorstandsmitglieds oder im Zusammenhang mit einer 
Pensionierung, Erwerbsunfähigkeit oder einem Wechsel der Tätigkeit innerhalb des 
Konzerns erfolgt. 

• Aktienoptionsrechte, die zu Beginn des Geschäftsjahrs, in dem das Vorstandsmitglied 
ausscheidet, zugesagt worden sind, werden zeitanteilig ermittelt und reduziert.   

• Bei einer Beendigung des Anstellungsverhältnisses können Aktienoptionsrechte, die 
nicht verfallen, lediglich einmalig in dem nächsten auf die Beendigung bzw. den Ablauf 
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der Wartezeit folgenden Ausübungszeitraum ausgeübt werden, wenn die übrigen Aus-
übungsvoraussetzungen vorliegen. 

Je nach Grund für die Beendigung gelten beim Ausscheiden aus dem Vorstand zudem 
nachfolgende Bestimmungen: 

• Beendigung durch reguläres Auslaufen der Bestellung  
Es werden keine Ausgleichszahlungen geleistet. 

• Einvernehmliche Beendigung ohne wichtigen Grund 
Für den Fall der vorzeitigen einvernehmlichen Beendigung der Vorstandstätigkeit ohne 
wichtigen Grund sehen die Vorstandsverträge eine Ausgleichszahlung vor, die sich wie 
folgt berechnet: 

Berechnungsgrundlage:  

Grundvergütung plus im letzten Geschäftsjahr vor der Beendigung tatsächlich er-
haltene(r) Boni/Bonus und gewährte langfristig aktienbasierte Vergütung. 

Begrenzung:  

Maximal zwei Jahresvergütungen, jedoch nicht mehr, als das Vorstandsmitglied für 
die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags bekommen würde.  

Auszahlung:  

Im Monat des tatsächlichen Ausscheidens  

Anhebung / Abzinsung:  

Kürzung der Ausgleichszahlung um 10 %, wenn die Restlaufzeit der Bestellung 
noch mehr als sechs Monate beträgt (pauschale Berücksichtigung einer Abzinsung 
sowie Anrechnung eines anderweitigen Verdiensts)  

Die Kürzung bezieht sich nur auf den Teil der Ausgleichszahlung, der ohne Berück-
sichtigung der ersten sechs Monate der restlichen Vertragslaufzelt ermittelt wurde.  

• Vorzeitige Beendigung auf Wunsch des Vorstandsmitglieds oder wegen Kündi-
gung aus wichtigem Grund durch die Gesellschaft 
Es werden keine Ausgleichszahlungen geleistet. 

• Kontrollwechsel 
Für den Fall eines Kontrollwechsels bestehen keine besonderen Regelungen. 

3. Informationen zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

Unter Tagesordnungspunkt 7 ist gemäß § 113 Absatz 3 des Aktiengesetzes über die Ver-
gütung der Aufsichtsratsmitglieder zu beschließen. Dabei schlagen Vorstand und Auf-
sichtsrat vor, unter Anpassung der Vergütungsbeträge die Vergütung der Aufsichtsratsmit-
glieder festzusetzen und das dieser zugrundeliegende System zu bestätigen. Dieses Sys-
tem stellt sich in sinngemäßer Anwendung von § 87a Absatz 1 Satz 2 des Aktiengesetzes 
wie folgt dar: 

Die Aufsichtsratsvergütung ist als reine Festvergütung ausgestaltet. Dies entspricht der 
Anregung G.18 Satz 1 des Deutschen Corporate Governance Kodex.  
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Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten eine feste Jahresvergütung von EUR 35.000. Wie 
von G.17 des Deutschen Corporate Governance Kodex empfohlen, ist die Vergütung für 
den Aufsichtsratsvorsitzenden und seinen Stellvertreter höher und beträgt EUR 70.000 
bzw. EUR 45.000.  

Ausschüsse des Aufsichtsrats wurden nicht gebildet, da der Aufsichtsrat der Auffassung 
ist, dass dies bei einem dreiköpfigen Gremium keinen Sinn macht. Die Regelung einer er-
höhten Vergütung für den Vorsitzenden und Mitglieder von Ausschüssen entfällt daher. 

Aufsichtsratsmitglieder, die dem Aufsichtsrat nur während eines Teils eines Geschäftsjah-
res angehören, erhalten die Vergütung zeitanteilig unter Aufrundung auf volle Monate. Die 
Vergütung wird nach Ablauf des Geschäftsjahres zur Zahlung fällig. 

Die Gesellschaft erstattet den Mitgliedern des Aufsichtsrats zudem die in Wahrnehmung 
ihres Mandats angefallenen notwendigen Auslagen sowie die gegebenenfalls auf die Aus-
lagen und die Vergütung zu entrichtende Umsatzsteuer und entrichtet die Prämien für die 
Einbeziehung der Mitglieder des Aufsichtsrats in eine von der Gesellschaft abgeschlossene 
Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung. 

Die Ausgestaltung als reine Festvergütung stärkt die neutrale und objektive Beratungs- und 
Überwachungsfunktion des Aufsichtsrats und fördert so die langfristige Entwicklung der 
Delticom AG. Die Höhe der Festvergütung wird durch den Aufsichtsrat regelmäßig anhand 
der gesetzlichen Vorgaben geprüft.  

Hierbei wird auch die Aufsichtsratsvergütung in vergleichbaren Unternehmen (nach Bran-
che, Marktstellung und Marktkapitalisierung) in die Betrachtung einbezogen. Aufgrund der 
Besonderheit der Aufsichtsratstätigkeit, die darin besteht, den Vorstand bei der Führung 
der Geschäfte zu überwachen und beratend zu begleiten, findet dagegen entsprechend 
der üblichen Praxis kein Vergleich mit der Vergütung der Arbeitnehmer der Gesellschaft 
und weiterer Gruppenunternehmen statt. Bei Bedarf kann sich der Aufsichtsrat eines un-
abhängigen, externen Vergütungsberaters bedienen.  

Sofern die Prüfung einen Anpassungsbedarf ergibt, werden Aufsichtsrat und Vorstand der 
Hauptversammlung einen entsprechenden Vorschlag zur Vergütungsanpassung unterbrei-
ten. Davon unabhängig beschließt die Hauptversammlung gemäß § 113 Absatz 3 des Ak-
tiengesetzes spätestens alle vier Jahre über die Vergütung des Aufsichtsrats einschließlich 
des zugrundeliegenden Vergütungssystems, wobei auch ein die Vergütung bestätigender 
Beschluss möglich ist.  

Somit liegt es zwar in der Natur der Sache, dass die Mitglieder des Aufsichtsrats in die 
Ausgestaltung ihres Vergütungssystems eingebunden sind, etwaigen daraus resultieren-
den Interessenkonflikten wird aber dadurch Rechnung getragen, dass die Entscheidung 
über die Vergütung und das dieser zugrunde liegende Vergütungssystem kraft Gesetzes 
durch die Hauptversammlung erfolgt und dieser hierzu lediglich ein Beschlussvorschlag 
sowohl des Aufsichtsrats als auch des Vorstands unterbreitet wird. 

Es bestehen keine vergütungsbezogenen Vereinbarungen zwischen der Gesellschaft und 
den Aufsichtsratsmitgliedern, die über die Bestimmungen der Satzung zur Vergütung hin-
ausgehen. 

Die Aufsichtsratsmitglieder werden vorbehaltlich einer anderweitigen Festlegung der Amts-
zeit bei der Wahl für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung bestellt, die über 
die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das 
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Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, wird nicht mitgerechnet. Aufsichtsratsmitglie-
der können unter Beachtung der aktienrechtlichen Voraussetzungen hierfür durch die 
Hauptversammlung abberufen werden. Sie können unter Einhaltung einer Frist von vier 
Wochen ihr Amt ohne wichtigen Grund niederlegen. Das Recht zur Amtsniederlegung aus 
wichtigem Grund bleibt unberührt. Es gibt weder eine weitere Vergütung im Falle des Aus-
scheidens als Aufsichtsratsmitglied noch eine Vereinbarung betreffend eine Vergütung von 
Aufsichtsratsmitgliedern nach Ablauf der Amtszeit. 

4. Informationen zu Punkt 8 der Tagesordnung: 

Gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 i. V. m. § 186 Absatz 4 Satz 2 des Aktiengesetzes berichten 
wir der Hauptversammlung zu Punkt 8 der Tagesordnung wie folgt: 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, das genehmigte Kapital 2017 aufzuheben, und die 
Verwaltung zur Ausgabe neuer Aktien der Gesellschaft auf Grundlage eines neuen geneh-
migten Kapitals zu ermächtigen. Die Aufhebung des genehmigten Kapitals 2017 soll jedoch 
nur erfolgen, wenn die neue Ermächtigung wirksam an seine Stelle tritt. 

Die bestehende Ermächtigung läuft zwar erst am 1. Mai 2022 aus, dieser Termin liegt aber 
möglicherweise vor der ordentlichen Hauptversammlung 2022. Aufgrund der großen Be-
deutung des Instruments des genehmigten Kapitals für die schnelle und flexible Unterneh-
mensfinanzierung soll der Verwaltung ununterbrochen ein genehmigtes Kapital in Höhe 
von 50 % des zur Zeit der Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals zur Verfügung ste-
hen.  

Hierdurch soll es der Verwaltung auch weiterhin möglich sein, jederzeit neues Eigenkapital 
für die Gesellschaft zu beschaffen und zum Beispiel Unternehmen, Unternehmensteile 
oder Beteiligungen an Unternehmen sowie gegen die Delticom AG gerichtete Forderungen 
gegen Gewährung von Aktien zu erwerben. Finanzierungsentscheidungen sind oftmals 
kurzfristig zu treffen, so dass es wichtig ist, über ein Instrument der Eigenkapitalbeschaf-
fung ohne das Erfordernis der Einbindung der Hauptversammlung mit ihren entsprechen-
den Vorlauffristen zu verfügen. 

Grundsätzlich haben die Aktionäre der Gesellschaft ein Bezugsrecht auf neu auszuge-
bende Aktien, das heißt jeder Aktionär hat ein Recht auf den Bezug von neuen Aktien in 
einer Anzahl, die seiner bisherigen Beteiligung am Grundkapital der Gesellschaft ent-
spricht. 

Die Ermächtigung sieht vor, dass die neu auszugebenden Aktien bei einer Kapitalerhöhung 
gegen Bareinlagen dann von mindestens einem inländischen Kreditinstitut oder einem 
nach § 53 Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über 
das Kreditwesen tätigen ausländischen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen 
werden sollen, sie den Aktionären der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Hierbei handelt 
es sich nicht um eine Einschränkung des Bezugsrechts, da dem Aktionär mittelbar die glei-
chen Bezugsrechte gewährt werden wie bei einem direkten Bezug. Aus abwicklungstech-
nischen Gründen wird jedoch mindestens ein inländisches Kreditinstitut oder ein nach § 53 
Absatz 1 Satz 1 oder § 53b Absatz 1 Satz 1 oder Absatz 7 des Gesetzes über das Kredit-
wesen tätiges ausländisches Unternehmen zwischengeschaltet, das die Zeichnungswün-
sche der Aktionäre entgegennimmt und nach Durchführung der Kapitalerhöhung die Aktien 
gegen Zahlung des Bezugspreises an die bezugsberechtigten Aktionäre ausliefert.  
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Der Beschlussvorschlag sieht eine Ermächtigung zum Ausschluss des bei Ausnutzung von 
genehmigtem Kapital grundsätzlich bestehenden Bezugsrechts der Aktionäre für be-
stimmte, im Beschlussvorschlag im Einzelnen aufgezählte Zwecke gemäß den hierfür 
maßgeblichen gesetzlichen Vorschriften vor. Nach Ansicht des Vorstands und des Auf-
sichtsrats ist diese Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre unter 
Gewichtung und Abwägung sämtlicher Umstände aus den nachfolgend erläuterten Grün-
den sachlich gerechtfertigt und gegenüber den Aktionären angemessen. 

Der vorgesehene Ausschluss des Bezugsrechts bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinla-
gen ermöglicht den Erwerb von Unternehmen, von Unternehmensteilen oder von Beteili-
gungen an Unternehmen gegen Gewährung von Aktien. Oftmals wird bei derartigen Trans-
aktionen von Seiten des Verkäufers eine Gegenleistung in Form von Aktien der Gesell-
schaft verlangt. Ebenso kann es aufgrund einer besonderen Interessenlage der Gesell-
schaft, insbesondere zur Schonung der Liquidität der Gesellschaft, geboten sein, dem je-
weiligen Verkäufer neue Delticom-Aktien als Gegenleistung für ein Unternehmen, einen 
Unternehmensteil oder eine Unternehmensbeteiligung anzubieten. Gerade in Zeiten knap-
per liquider Mittel können Aktien aus genehmigtem Kapital eine aus Sicht der Gesellschaft 
sinnvolle Gegenleistung darstellen.  

Mittels des genehmigten Kapitals kann die Gesellschaft bei sich bietenden Chancen 
schnell und flexibel reagieren, um in geeigneten Einzelfällen Unternehmen, Unternehmens-
teile oder Beteiligungen an Unternehmen gegen Ausgabe neuer Aktien zu erwerben. Die 
vorgeschlagene Ermächtigung ermöglicht den Erwerb gegen Ausgabe von Delticom-Aktien 
und gleichzeitig eine weitere Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft. Zudem kann 
eine Sachkapitalerhöhung zum Zweck der Entschuldung der Gesellschaft eingesetzt wer-
den, indem ein Gläubiger seine Forderungen gegen die Delticom AG in die Gesellschaft 
einbringt, mit der Folge, dass diese erlöschen, und dafür neue Aktien erhält. 

Vorstand und Aufsichtsrat werden die Möglichkeit der Sachkapitalerhöhung unter Aus-
schluss des Bezugsrechts aus dem genehmigten Kapital nur dann nutzen, wenn der Wert 
der neuen Aktien und der Wert der Gegenleistung (z.B. ein Unternehmen, ein Unterneh-
mensteil, eine Unternehmensbeteiligung oder eine Forderung) in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. Wirtschaftliche Einbußen für die vom Bezugsrecht ausgeschlossenen 
Aktionäre werden dadurch vermieden. Diese Aktionäre haben die Möglichkeit, ihre Beteili-
gungsquote – sofern sie dies wollen – durch Zukäufe an der Börse zu im Wesentlichen 
gleichen Preisen aufrecht zu erhalten. 

Die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts für die Verwertung von Aktienspitzen 
ist erforderlich, um bei einer Kapitalerhöhung in jedem Fall ein praktikables Bezugsverhält-
nis darstellen zu können, und dient also nur dazu, die Ausnutzung des genehmigten Kapi-
tals mit runden Beträgen zu ermöglichen. Spitzen entstehen, wenn infolge des Bezugsver-
hältnisses oder des Betrages der Kapitalerhöhung nicht alle neuen Aktien gleichmäßig auf 
die Aktionäre verteilt werden können. Ohne diese Ermächtigung würde insbesondere bei 
einer Kapitalerhöhung um einen runden Betrag die technische Durchführung der Kapital-
erhöhung erschwert. Die Kosten eines Bezugsrechtshandels für die Aktienspitzen stehen 
in keinem Verhältnis zum Vorteil für die Aktionäre. Die durch den Ausschluss des Bezugs-
rechts der Aktionäre für die Spitzen entstandenen bezugsrechtsfreien neuen Aktien werden 
entweder durch Verkauf über die Börse (wenn möglich) oder in sonstiger Weise bestmög-
lich für die Gesellschaft verwertet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Be-
schränkung auf Aktienspitzen gering. 
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Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss zugunsten der Inhaber von Wandlungs- 
oder Optionsrechten dient dem Zweck, den Options- bzw. Wandlungspreis nicht entspre-
chend den üblichen Verwässerungsschutzklauseln der Options- bzw. Wandlungsbedin-
gungen ermäßigen oder eine bare Zuzahlung an die Inhaber solcher Rechte leisten zu 
müssen. Verwässerungsschutzklauseln sind zur erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt 
erforderlich und schützen die Inhaber bzw. Gläubiger der Schuldverschreibungen vor Ver-
wässerungen durch nachfolgende Aktienemissionen. Statt des Ausgleichs durch Ermäßi-
gung des Options- bzw. Wandlungspreises oder Leistung einer baren Zuzahlung soll alter-
nativ auch den Inhabern bzw. Gläubigern der Schuldverschreibungen mit Options- oder 
Wandlungsrechten zum Schutz vor Verwässerung ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem 
Umfang eingeräumt werden können, wie es ihnen nach Ausübung des Options- oder 
Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen würde.  

Schließlich wird die Verwaltung bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen in einer Höhe 
bis zu maximal insgesamt 10 % des Grundkapitals der Gesellschaft zum Ausschluss des 
Bezugsrechts ermächtigt, wobei der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der 
Aktie der Gesellschaft nicht wesentlich unterschreiten darf. Maßgeblich für die Berechnung 
der 10 %-Grenze ist das Grundkapital sowohl zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens als 
auch zum Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung; keine dieser Grenzen darf über-
schritten werden. Auf die Begrenzung auf 10 % des Grundkapitals wird die Verwaltung 
diejenigen Aktien anrechnen, die zur Bedienung von Wandlungs- oder Optionsrechten aus-
gegeben werden oder auszugeben sind, sofern und soweit die Wandel- oder Options-
schuldverschreibungen, aus denen sich diese Rechte ergeben, während der Laufzeit der 
Ermächtigung in sinngemäßer Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 des Aktiengesetzes 
unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegeben werden, sowie eigene Aktien, die während 
der Laufzeit der Ermächtigung in entsprechender Anwendung von § 186 Absatz 3 Satz 4 des 
Aktiengesetzes unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre veräußert werden.  

Der Gesellschaft wird es durch diese Ermächtigung ermöglicht, kurzfristig günstige Bör-
sensituationen auszunutzen und ihre Eigenkapitalbasis weiter zu stärken. Die Interessen 
der existierenden Aktionäre der Gesellschaft werden bei einer Festsetzung des Ausgabe-
preises, der nicht wesentlich vom Börsenpreis abweicht, nicht unangemessen beeinträch-
tigt. Ihnen bleibt die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote – sofern sie dies wollen – durch 
Zukäufe an der Börse zu im Wesentlichen gleichen Konditionen aufrecht zu erhalten. 

Über die Ausnutzungen des genehmigten Kapitals wird der Vorstand die Hauptversamm-
lung jeweils informieren. 

WEITERE ANGABEN UND HINWEISE 

GESAMTZAHL DER AKTIEN UND STIMMRECHTE ZUM ZEITPUNKT DER EINBERUFUNG DER HAUPTVER-
SAMMLUNG 

Zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (30. März 2021) ist das Grundkapital der 
Gesellschaft eingeteilt in 12.463.331 nennbetragslose auf den Namen lautende Stückaktien, die 
jeweils eine Stimme gewähren. Die Gesamtzahl der Stimmrechte beläuft sich somit auf 12.463.331 
Stimmrechte. Die Gesellschaft hält zum Zeitpunkt der Einberufung keine eigenen Aktien.  
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HAUPTVERSAMMLUNG OHNE PHYSISCHE ANWESENHEIT DER AKTIONÄRE UND IHRER BEVOLLMÄCHTIG-
TEN (MIT AUSNAHME DER STIMMRECHTSVERTRETER DER GESELLSCHAFT) 

Auf der Grundlage von § 1 Absatz 2 und 6 des Gesetzes über Maßnahmen im Gesellschafts-, 
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Aus-
wirkungen der COVID-19-Pandemie ("COVID-19-Gesetz"), erlassen als Artikel 2 des Gesetzes zur 
Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht 
vom 27. März 2020, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt, Teil I, vom 27. März 2020 auf den Seiten 
569 ff., in der Fassung der Änderungen durch Artikel 11 des Gesetzes zur weiteren Verkürzung 
des Restschuldbefreiungsverfahrens und zur Anpassung pandemiebedingter Vorschriften im Ge-
sellschafts-, Genossenschafts-, Vereins- und Stiftungsrecht sowie im Miet- und Pachtrecht vom 
22. Dezember 2020, veröffentlicht im Bundesgesetzblatt, Teil I, vom 30. Dezember 2020 auf den 
Seiten 3328 ff., hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats entschieden, die Hauptver-
sammlung der Gesellschaft ohne physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit 
Ausnahme der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft) als virtuelle Hauptversammlung abzuhalten. 
Die Hauptversammlung findet unter physischer Anwesenheit von Versammlungsleiter, Mitgliedern 
des Vorstands und des Aufsichtsrats und des mit der Niederschrift beauftragten Notars sowie der 
Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft in den Geschäftsräumen der Peppermint Event GmbH, Bou-
levard der EU 8, 30539 Hannover, statt.  

Da die Durchführung der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung auf der Grundlage 
des COVID-19-Gesetzes zu einigen Modifikationen beim Ablauf der Versammlung sowie der Aus-
übung der Aktionärsrechte führt, bitten wir unsere Aktionäre um besondere Beachtung der nach-
folgenden Hinweise zur Möglichkeit der Verfolgung der Hauptversammlung in Bild und Ton, zur 
Ausübung des Stimmrechts und des Fragerechts sowie zu weiteren Aktionärsrechten. 

VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE VERFOLGUNG DER VIRTUELLEN HAUPTVERSAMMLUNG IM INTERNET UND 
DIE AUSÜBUNG DES STIMMRECHTS 

Diejenigen Aktionäre, die im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind und deren ordnungs-
gemäße Anmeldung der Gesellschaft bis zum 4. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugegangen ist, 
können nach Eingabe ihrer persönlichen Zugangsdaten eine Bild- und Tonübertragung der gesam-
ten Hauptversammlung im Internet über das HV-Portal der Gesellschaft (zugänglich über 
www.delti.com/HV) verfolgen und ihre Stimmrechte ausüben. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft bestehen gemäß § 67 Absatz 2 Satz 1 des Aktiengesetzes Rechte 
und Pflichten aus Aktien nur für und gegen den im Aktienregister Eingetragenen. Für das Recht, 
die Hauptversammlung im Internet zu verfolgen und das Stimmrecht auszuüben, ist der Eintra-
gungsstand des Aktienregisters am 4. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), maßgeblich, weil vom 4. Mai 
2021, 24:00 Uhr (MESZ), bis 12. Mai 2021, 00:00 Uhr (MESZ), aus abwicklungstechnischen Grün-
den keine Umschreibungen im Aktienregister vorgenommen werden. 

Aktien werden durch eine Anmeldung zur Hauptversammlung nicht blockiert. Aktionäre können 
daher über ihre Aktien auch nach erfolgter Anmeldung zur Hauptversammlung weiter frei verfügen. 
Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass gemäß § 405 Absatz 3 Nr. 1 des Aktiengesetzes ord-
nungswidrig handelt, wer Aktien eines anderen, zu dessen Vertretung er nicht befugt ist, ohne 
dessen Einwilligung zur Ausübung von Rechten in der Hauptversammlung benutzt. Da im Verhält-
nis zur Gesellschaft betreffend die Hauptversammlung am 11. Mai 2021 Rechte aus Aktien nur für 
den am 4. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), im Aktienregister Eingetragenen bestehen, ist derjenige, 
der danach Aktien erwirbt, nur dann berechtigt, die Hauptversammlung am 11. Mai 2021 im Internet 
zu verfolgen oder das Stimmrecht auszuüben, wenn ihn der Veräußerer hierzu bevollmächtigt oder 
ermächtigt und die Anmeldung zur Hauptversammlung frist- und ordnungsgemäß erfolgt.  

http://www.delti.com/HV
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Intermediäre, z.B. eine Depotbank oder ein Kreditinstitut, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsbe-
rater gemäß § 134a des Aktiengesetzes sowie diesen durch die aktienrechtlichen Bestimmungen 
gleichgestellte Institutionen oder Personen dürfen das Stimmrecht für Aktien, die ihnen nicht gehö-
ren, als deren Inhaber sie aber im Aktienregister eingetragen sind, nur aufgrund einer Ermächti-
gung ausüben. Näheres hierzu regelt § 135 des Aktiengesetzes. 

Die Anmeldung des Aktionärs hat auf elektronischem Weg über das HV-Portal der Gesellschaft 
(zugänglich über www.delti.com/HV) oder zumindest in Textform (§ 126b des Bürgerlichen Ge-
setzbuches) an folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse zu erfolgen: 

Delticom AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Bundesrepublik Deutschland 
E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de 

Ein Formular zur Anmeldung sowie die persönlichen Zugangsdaten, die für die Nutzung des HV-
Portals benötigt werden, werden den Aktionären, die am 19. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), mit 
ihrer Anschrift im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, per Post übersandt. Es kann 
zudem kostenfrei bei der Gesellschaft angefordert werden. Sofern für die Anmeldung nicht das von 
der Gesellschaft versandte Formular verwendet wird, ist durch eindeutige Angaben für eine zwei-
felsfreie Identifizierung des sich anmeldenden Aktionärs zu sorgen, etwa durch Nennung der Akti-
onärsnummer und seines vollständigen Namens oder seiner vollständigen Firma, wie im Aktienre-
gister eingetragen und aus dem dem Aktionär zugesandten persönlichen Aktionärsanschreiben 
ersichtlich. 

Sollten Aktionäre die Einladungsunterlagen mit ihren persönlichen Zugangsdaten für das HV-Por-
tal, etwa weil sie nach dem 19. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), bis 4. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), 
in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen werden, nicht unaufgefordert erhalten, werden 
diese den betreffenden Aktionären auf Verlangen kostenfrei zugesandt. Dieses Verlangen ist an 
die vorstehende Anschrift oder E-Mail-Adresse zu richten.  

STIMMRECHTSAUSÜBUNG DURCH BEVOLLMÄCHTIGTE 

Ein teilnahmeberechtigter Aktionär kann sich auch durch einen Bevollmächtigten – zum Beispiel 
ein Kreditinstitut oder eine Vereinigung von Aktionären – vertreten und sein Stimmrecht durch den 
Bevollmächtigten im Wege der Briefwahl oder der Erteilung von Untervollmacht und Weisungen an 
die Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft ausüben lassen. Eine physische Teilnahme des Bevoll-
mächtigten an der Hauptversammlung ist nicht möglich. Auch in diesem Fall ist eine frist- und ord-
nungsgemäße Anmeldung des Aktienbestandes zur Hauptversammlung erforderlich. 

Wenn weder ein Intermediär, z.B. eine Depotbank oder ein Kreditinstitut, noch eine Aktionärsver-
einigung, ein Stimmrechtsberater gemäß § 134a des Aktiengesetzes oder eine mit diesen gemäß 
aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person oder Institution bevollmächtigt wird, bedür-
fen die Erteilung und der Widerruf der Vollmacht sowie ihr Nachweis gegenüber der Gesellschaft 
zumindest der Textform.  

Erfolgt die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft, 
so kann die Erklärung zumindest in Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches) bis spätes-
tens 9. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), eingehend, an die folgende Anschrift oder E-Mail-Adresse 
gerichtet werden: 

http://www.delti.com/HV
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Delticom AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Bundesrepublik Deutschland 
E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de 

Die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft kann 
auch unter Nutzung des HV-Portals (zugänglich unter www.delti.com/HV) unter Eingabe der per-
sönlichen Zugangsdaten erfolgen. Dies ist bis unmittelbar zum Beginn des Abstimmungsvorgangs 
am Tag der Hauptversammlung möglich. 

Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erteilt, ist ein zusätzlicher Nach-
weis der Bevollmächtigung nicht erforderlich. Wird die Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem 
Bevollmächtigten erteilt, ist die Vollmacht zumindest in Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetz-
buches) der Gesellschaft gegenüber nachzuweisen, soweit sich aus § 135 des Aktiengesetzes 
nicht etwas anderes ergibt (siehe unten).  

Die Übermittlung des Nachweises der Vollmacht kann an die oben für die Erteilung von Vollmach-
ten angegebene Anschrift oder E-Mail-Adresse bis spätestens 9. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), 
eingehend, erfolgen. Um den Nachweis der Bevollmächtigung eindeutig zuordnen zu können, bit-
ten wir Sie, den vollständigen Namen bzw. die vollständige Firma, den Wohnort bzw. die Ge-
schäftsanschrift und die Aktionärsnummer des Aktionärs anzugeben. Bitte geben Sie auch den 
Namen und die Anschrift des zu Bevollmächtigenden an. 

Für die Bevollmächtigung eines Intermediärs, z. B einer Depotbank oder eines Kreditinstituts, einer 
Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters gemäß § 134a des Aktiengesetzes oder einer 
anderen mit diesen durch die aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellten Institution oder Per-
son besteht ein Textformerfordernis weder nach der Satzung der Gesellschaft noch nach dem 
ausdrücklichen Wortlaut des Aktiengesetzes. Das allgemeine Textformerfordernis für die Voll-
macht gemäß § 134 Absatz 3 Satz 3 des Aktiengesetzes findet bei diesen Vollmachtsempfängern 
nach überwiegender Auffassung keine Anwendung. Möglicherweise verlangt jedoch in diesen Fäl-
len der Vollmachtsempfänger eine besondere Form der Vollmacht, da er diese gemäß § 135 Ab-
satz 1 Satz 2 des Aktiengesetzes (gegebenenfalls in Verbindung mit § 135 Absatz 8 des Aktienge-
setzes) nachprüfbar festhalten muss. Die möglicherweise zu beachtenden Besonderheiten bitten 
wir beim Vollmachtsempfänger zu erfragen. 

Wenn ein Aktionär einen Intermediär, z. B. eine Depotbank oder ein Kreditinstitut, eine Aktionärs-
vereinigung, einen Stimmrechtsberater gemäß § 134a des Aktiengesetzes oder eine andere mit 
diesen durch die aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Institution oder Person bevoll-
mächtigen möchte, sollte er sich zudem vorher beim Vollmachtsempfänger erkundigen, ob dieser 
zur Ausübung seiner Stimmrechte für ihn bei der Hauptversammlung der Delticom AG bereit ist. In 
diesem Fall wird empfohlen, die Vollmacht direkt an den Vollmachtsempfänger und so rechtzeitig 
zu erteilen, dass dieser den Aktionär fristgerecht bis 4. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zur Haupt-
versammlung anmelden kann.  

Ein Formular zur Bevollmächtigung wird den am 19. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), mit ihrer An-
schrift im Aktienregister eingetragenen Aktionären zusammen mit der Hauptversammlungseinla-
dung per Post übersandt. Es kann zudem kostenfrei bei der Gesellschaft angefordert werden. Ein 
entsprechendes Formular steht ferner über die Internetadresse www.delti.com/HV zum Abruf zur 
Verfügung.  

http://www.delti.com/HV
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Über das HV-Portal der Gesellschaft (zugänglich über www.delti.com/HV) ist zudem ein Onlinefor-
mular zugänglich, das bei Eingabe der persönlichen Zugangsdaten die elektronische Erteilung ei-
ner Vollmacht an Dritte und deren Widerruf ermöglicht. 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft einen oder mehrere 
Bevollmächtigte zurückweisen, sofern noch ein Bevollmächtigter übrig bleibt. 

Der Zugang des Bevollmächtigten über das HV-Portal setzt voraus, dass der Bevollmächtigte vom 
Vollmachtgeber die mit dem Einladungsschreiben zur Hauptversammlung versandten Zugangsda-
ten erhält.  

STIMMABGABE DURCH DEN VON DER GESELLSCHAFT BENANNTEN STIMMRECHTSVERTRETER BZW. DIE 
VON DER GESELLSCHAFT BENANNTE STIMMRECHTSVERTRETERIN 

Die Aktionäre und deren Bevollmächtigte haben auch die Möglichkeit, das Stimmrecht entspre-
chend ihren Weisungen durch einen Mitarbeiter bzw. eine Mitarbeiterin der Delticom AG als von 
der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter bzw. benannte Stimmrechtsvertreterin ausüben 
zu lassen. Auch in diesem Fall ist eine frist- und ordnungsgemäße Anmeldung des Aktienbestan-
des zur Hauptversammlung erforderlich.  

Wenn ein Aktionär oder ein Bevollmächtigter den benannten Stimmrechtsvertreter bzw. die be-
nannte Stimmrechtsvertreterin bevollmächtigen möchte, muss er ihm bzw. ihr zu jedem Tagesord-
nungspunkt, über den abgestimmt wird, Weisung erteilen, wie das Stimmrecht ausgeübt werden 
soll; der benannte Stimmrechtsvertreter bzw. die benannte Stimmrechtsvertreterin ist verpflichtet, 
nach Maßgabe der ihm bzw. ihr erteilten Weisungen abzustimmen. Die Beauftragung des Stimm-
rechtsvertreters bzw. der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft zur Erklärung von Widersprü-
chen oder zur Stellung von Anträgen oder Fragen ist nicht möglich.  

Die Erteilung von Vollmachten und Weisungen an den von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter bzw. die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin hat zumindest in 
Textform (§ 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches) an die oben für die Erteilung von Vollmachten 
genannte Anschrift oder E-Mail-Adresse zu erfolgen. Ferner kann diese auch elektronisch über das 
HV-Portal der Gesellschaft (zugänglich über www.delti.com/HV) nach Eingabe der persönlichen 
Zugangsdaten erfolgen. 

Gleiches gilt für den Widerruf einer an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
bzw. die von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreterin erteilten Vollmacht.  

Ein zusätzlicher Nachweis einer Bevollmächtigung des Stimmrechtsvertreters bzw. der Stimm-
rechtsvertreterin ist nicht erforderlich. 

Ein Formular zur Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters 
bzw. der von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreterin und zur Weisungserteilung an 
diesen bzw. diese wird den am 19. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), mit ihrer Anschrift im Aktienre-
gister eingetragenen Aktionären zusammen mit der Hauptversammlungseinladung per Post über-
sandt und kann kostenfrei bei der Gesellschaft angefordert werden. Ein entsprechendes Formular 
steht auch über die Internetadresse www.delti.com/HV zum Abruf zur Verfügung. 

Die Vollmachts- und Weisungserteilung oder eine Änderung oder der Widerruf erteilter Vollmach-
ten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter bzw. die Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft 
müssen der Gesellschaft an der oben für die Erteilung von Vollmachten genannte Anschrift oder 
E-Mail-Adresse bis zum 9. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Über das HV-Portal der Gesell-
schaft (zugänglich über www.delti.com/HV) ist diese bzw. dieser nach Eingabe der persönlichen 
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Zugangsdaten bis zum Beginn der Abstimmung in der Hauptversammlung am 11. Mai 2021 mög-
lich. 

STIMMABGABE MITTELS BRIEFWAHL 

Aktionäre und deren Bevollmächtigte können Stimmen auch schriftlich oder im Wege elektroni-
scher Kommunikation ohne Teilnahme an der Hauptversammlung abgeben (Briefwahl). Auch in 
diesem Fall ist eine frist- und ordnungsgemäße Anmeldung des Aktienbestandes zur Hauptver-
sammlung erforderlich. 

Vor der Hauptversammlung können Briefwahlstimmen bzw. deren Änderung oder Widerruf elekt-
ronisch über das HV-Portal der Gesellschaft (zugänglich über www.delti.com/HV) nach Eingabe 
der persönlichen Zugangsdaten oder zumindest in Textform durch Übersendung des ausgefüllten 
Formulars, welches den Aktionären, die am 19. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), mit ihrer Anschrift 
im Aktienregister der Gesellschaft eingetragen sind, per Post übersandt wird, übermittelt werden. 

Bei Verwendung des vorgenannten Formulars muss das ausgefüllte Formular bis spätestens 
9. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), bei folgender Anschrift oder E-Mail-Adresse zugehen: 

Delticom AG 
c/o Link Market Services GmbH 
Landshuter Allee 10 
80637 München 
Bundesrepublik Deutschland 
E-Mail: namensaktien@linkmarketservices.de 

Das Formular kann auch kostenfrei bei der Gesellschaft angefordert werden und steht ferner über 
die Internetadresse www.delti.com/HV zum Abruf zur Verfügung. 

Über das HV-Portal der Gesellschaft (zugänglich über www.delti.com/HV) können Briefwahlstim-
men nach Eingabe der persönlichen Zugangsdaten auch noch während der Hauptversammlung 
am 11. Mai 2021 bis zum Beginn des Abstimmungsvorgangs abgegeben, geändert oder widerrufen 
werden. 

Auch nach einer Stimmabgabe per Briefwahl sind Aktionäre und Bevollmächtigte berechtigt, nach 
Widerruf der per Briefwahl abgegebenen Stimmen, durch Bevollmächtigung des Stimmrechtsver-
treters bzw. der Stimmrechtsvertreterin der Gesellschaft, auch über einen weiteren Bevollmächtig-
ten, an der Abstimmung teilzunehmen. 

RECHTE DER AKTIONÄRE 

Ergänzung der Tagesordnung  

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen 
Betrag von EUR 500.000 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 
gesetzt und bekannt gemacht werden. Für jeden neuen Gegenstand der Tagesordnung muss ei-
nem solchen Verlangen eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. 

Tagesordnungsergänzungsverlangen müssen der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Ver-
sammlung, also bis zum 10. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Das Verlangen ist schriftlich 
(§ 126 des Bürgerlichen Gesetzbuches) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Die Anschrift 
lautet: 

http://www.delti.com/HV
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Delticom AG 
Vorstand 
Brühlstraße 11 
30169 Hannover 
Bundesrepublik Deutschland 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zu-
gangs des Verlangens bei der Gesellschaft Inhaber des Mindestbesitzes an Aktien sind und dass 
sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands über das Verlangen halten.  

Gegenanträge und Wahlvorschläge 

Gegenanträge gegen einen Vorschlag von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten 
Punkt der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären zur Wahl des Abschlussprüfers (Tages-
ordnungspunkt 4) oder zur Wahl des Aufsichtsratsmitglieds (Tagesordnungspunkt 5), die vor der 
Hauptversammlung zugänglich gemacht werden sollen, sind ausschließlich an die nachfolgend 
genannte Adresse oder E-Mail-Adresse zu richten: 

Delticom AG 
Hauptversammlung 
Z.Hd. Herrn Eduard Weber 
Brühlstraße 11 
30169 Hannover 
E-Mail: HV@delti.com 

Bis spätestens 14 Tage vor der Versammlung, also bis zum 26. April 2021, 24:00 Uhr (MESZ), dort 
zugegangene Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären werden, soweit sie den anderen 
Aktionären zugänglich zu machen sind, einschließlich des Namens des Aktionärs, der Begründung 
(die für Wahlvorschläge nicht erforderlich ist) und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung 
unter www.delti.com/HV zugänglich gemacht. 

Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesellschaft ab-
sehen, wenn einer der Gründe gemäß § 126 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 7 des Aktiengesetzes vor-
liegt. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht auch dann nicht zugänglich gemacht zu wer-
den, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.  

Wahlvorschläge von Aktionären braucht der Vorstand außer in den Fällen des § 126 Absatz 2 des 
Aktiengesetzes auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die Angabe von Namen, 
ausgeübtem Beruf und Wohnort der vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder oder Prüfer oder die 
Angabe über die Mitgliedschaft der vorgeschlagenen Aufsichtsratsmitglieder in anderen gesetzlich 
zu bildenden Aufsichtsräten im Sinne von § 125 Absatz 1 Satz 5 des Aktiengesetzes enthalten.  

Da die diesjährige Hauptversammlung der Gesellschaft als virtuelle Hauptversammlung ohne phy-
sische Anwesenheit der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten (mit Ausnahme der Stimmrechtsver-
treter der Gesellschaft) durchgeführt wird, können während der virtuellen Hauptversammlung keine 
Anträge gestellt werden. 

Ein gemäß §§ 126, 127 des Aktiengesetzes zugänglich zu machender Gegenantrag oder Wahl-
vorschlag gilt jedoch als in der virtuellen Hauptversammlung gestellt bzw. unterbreitet, wenn der 
antragstellende oder den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär im Aktienregister eingetragen 
und ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist. 
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Das Recht des Versammlungsleiters, im Rahmen der Abstimmung zuerst über die Vorschläge der 
Verwaltung abstimmen zu lassen, bleibt hiervon unberührt. Sollten die Vorschläge der Verwaltung 
mit der notwendigen Mehrheit angenommen werden, haben sich insoweit die Gegenanträge oder 
(abweichenden) Wahlvorschläge erledigt. 

Fragerecht im Wege elektronischer Kommunikation 

Gemäß § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des COVID-19-Gesetzes in seiner aktuellen Fassung wird den 
angemeldeten Aktionären und deren Bevollmächtigten das Recht eingeräumt, im Wege der elekt-
ronischen Kommunikation Fragen zu stellen. Fragen von zur Hauptversammlung angemeldete Ak-
tionären und deren Bevollmächtigten müssen der Gesellschaft ausschließlich über das HV-Portal 
der Gesellschaft (zugänglich über www.delti.com/HV) nach Eingabe ihrer persönlichen Zugangs-
daten bis zum 9. Mai 2021, 24:00 Uhr (MESZ), zugehen. Nach diesem Zeitpunkt und insbesondere 
während der virtuellen Hauptversammlung können keine Fragen mehr gestellt werden.  

Der Vorstand entscheidet nach pflichtgemäßem, freien Ermessen, wie er Fragen beantwortet (§ 1 
Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 1 des COVID-19-Gesetzes in seiner aktuellen Fassung). 

Wir weisen darauf hin, dass wir im Rahmen der Beantwortung von Fragen an die Gesellschaft die 
Namen der Fragesteller nur dann offenlegen werden, wenn diese bei der Übermittlung ihrer Fragen 
hierzu ausdrücklich ihre Einwilligung erteilt haben. 

Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die das Stimmrecht ausüben, haben das Recht, gegen einen 
Beschluss der Hauptversammlung über das HV-Portal der Gesellschaft (zugänglich über 
www.delti.com/HV) nach Eingabe ihrer persönlichen Zugangsdaten während der Hauptversamm-
lung, d.h. von der Eröffnung der Hauptversammlung an bis zu ihrer Schließung, Widerspruch zu 
Protokoll des Notars einzulegen. 

Aktionärshotline 

Bei allgemeinen Fragen zum Ablauf der virtuellen Hauptversammlung der Gesellschaft können 
sich die Aktionäre und Intermediäre per E-Mail an 

delticom_hv2021@linkmarketservices.de 

wenden. Zusätzlich steht Ihnen von Montag bis einschließlich Freitag (außer an Feiertagen) zwi-
schen 9:00 Uhr und 17:00 Uhr (MESZ) die Aktionärshotline unter der Telefonnummer +49 89 
21027333 zur Verfügung. 

INFORMATIONEN AUF DER INTERNETSEITE DER GESELLSCHAFT 

Folgende Informationen bzw. Unterlagen sind alsbald nach der Einberufung auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.delti.com/HV zugänglich:  

• der Inhalt dieser Einberufung zur Hauptversammlung, 

• eine Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1, zu dem in der Hauptversammlung kein Be-
schluss gefasst werden soll, 

• die der Versammlung zugänglich zu machenden Unterlagen:  

- der festgestellte Jahresabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2020, 
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- der gebilligte Konzernabschluss der Delticom AG zum 31. Dezember 2020, 

- der Lagebericht der Delticom AG für das Geschäftsjahr 2020, 

- der Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2020, 

- der erläuternde Bericht des Vorstands zu den Angaben gemäß §§ 289a Absatz 1, 
315a Absatz 1 des Handelsgesetzbuches und 

- der Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020. 

• der Lebenslauf des zur Wahl in den Aufsichtsrat stehenden Kandidaten (Tagesordnungs-
punkt 5) (auch abgedruckt in dieser Einberufung zur Hauptversammlung), 

• das System der Vorstandsvergütung (Tagesordnungspunkt 6) (auch abgedruckt in dieser 
Einberufung zur Hauptversammlung), 

• das System der Aufsichtsratsvergütung (Tagesordnungspunkt 7) (auch abgedruckt in dieser 
Einberufung zur Hauptversammlung), 

• der Bericht gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 i. V. m. § 186 Absatz 4 Satz 2 des Aktiengesetzes 
(Tagesordnungspunkt 8) (auch abgedruckt in dieser Einberufung zur Hauptversammlung), 

• der unter anderem den Vergütungsbericht enthaltende Geschäftsbericht 2020, 

• die Gesamtzahl der Aktien und der Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Haupt-
versammlung (auch angegeben in dieser Einberufung zur Hauptversammlung), 

• die Formulare, die für die Erteilung einer Vollmacht für die Hauptversammlung verwendet 
werden können, und 

• nähere Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre: Ergänzung der Tagesordnung, Ge-
genanträge bzw. Wahlvorschläge und Fragerecht im Wege elektronischer Kommunikation 
und Widerspruchsmöglichkeit (auch auszugsweise abgedruckt in dieser Einberufung zur 
Hauptversammlung). 

Die vorgenannten Informationen bzw. Unterlagen liegen ferner vom Tag der Einberufung der 
Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hanno-
ver, und in der Hauptversammlung aus. Auf Verlangen wird jedem Aktionär kostenlos eine Abschrift 
der vorgenannten Unterlagen erteilt. 

HINWEIS ZUM DATENSCHUTZ 

Um es den Aktionären und ihren Bevollmächtigten zu ermöglichen, die Hauptversammlung im In-
ternet zu verfolgen und ihre Stimmrechte sowie ihre sonstigen Rechte betreffend die Hauptver-
sammlung auszuüben, muss die Delticom AG personenbezogene Daten von Aktionären und ihren 
Bevollmächtigten verarbeiten. Der Schutz Ihrer Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung ha-
ben für uns einen hohen Stellenwert.  

In unseren Datenschutzhinweisen haben wir alle Informationen zur Verarbeitung personenbezo-
gener Daten anlässlich der Hauptversammlung an einer Stelle zusammengefasst. Die Daten-
schutzhinweise finden Sie unter www.delti.com/HV. 
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Hannover, im März 2021 

Der Vorstand 


	1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2020, des gebilligten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2020, des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2020, des Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr 2020, des Berichts des Aufsicht...
	2. Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2020
	3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2020
	4. Wahl des Abschlussprüfers und des Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021 und des Prüfers für die prüferische Durchsicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichtes zum 30. Juni 2021
	5. Wahlen zum Aufsichtsrat
	6. Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die Vorstandsmitglieder
	7. Beschlussfassung über die Änderung der Vergütung und das Vergütungssystem für die Mitglieder des Aufsichtsrats sowie entsprechende Satzungsänderung (§ 12 der Satzung)
	8. Aufhebung des genehmigten Kapitals 2017 sowie Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2021; Satzungsänderung
	Informationen und Berichte an die Hauptversammlung
	1. Informationen zu Punkt 5 der Tagesordnung:
	2. Informationen zu Punkt 6 der Tagesordnung:
	3. Informationen zu Punkt 7 der Tagesordnung:
	4. Informationen zu Punkt 8 der Tagesordnung:
	Gemäß § 203 Absatz 2 Satz 2 i. V. m. § 186 Absatz 4 Satz 2 des Aktiengesetzes berichten wir der Hauptversammlung zu Punkt 8 der Tagesordnung wie folgt:

